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iSefc^ränlhmg 5cr ^Înbcr3al?l
în ber <£f>e„

(9îaä) einem Sortrage.)
2>ie grage ber Vefd)räntung ber Sîinbergaljl

in ber ©fje ift nid)t einfact) gu behanbelrt; nebert
mebiginijd)en unb roirtfchaftlichen gragen langen
aud) iueltanfdjaulidje hinein, unb aud) bte grage
ber Veftrebungen ber £ö!jergüd)tung beS Ilten»
fchengefchledjteS fommen in grage. biefeS
iäjjt fid) nid)t objettib behanbeln, fonbern eS

hängt in Erohem Vtafje non ber ©infteflung beS

©ingelnen ab, wie er biefe ©ebiete beurteilt.
3m Alten Seftamente finbett mir bie grage

angefehnitten irt ber ©efdjidjte bon Dnan bem
©olpie Subaë. 9Wit bem Safter ber Onanie,
bas bon iljm feinen Stamen Éjat, tjat bie ©e»
fdjichte nichts gu tun. Onan berbrofj eS, bah
er $inber erzeugen follte, bie nidjt als feine,
fonbern feines oerftorbenen Vruber ©er Stad)=
tommen gelten feilten, barum übte er ben fo»
genannten unterbrochenen Q3eifcI)Iaf aus, um
feine Schroägerin 2hamar nid)t gu fdpbängern.

Sîiefer unterbrochene Veifdßaf ift auch im
Saufe ber 3at)rl)unberte moI)l baS Ijöuftgfte
SDtittel gemefen, um Schwängerung gu behüten.
S)emt ber ©efd)Ied)tStrieb ift fo mächtig, bah
biele ihn nicht unterbrüden tonnen. Vei anberen,
bie biecS mit Aufbietung aller Strafte tun, [teilen
fich um fo mehr Vorfteßungen mohllüftiger Art
ein, bie fich bis gu Ijaßuginatiouen [teigern
tonnen. So berftel)en mir bie Verfud)ungen beê
hl. Antonius bon ißabua gum 53eifpiet. 93eim
ehelichen ^ufammenleben nun, ift moht eine

böllige gefchlechtliche ©nthaltfamfeit fehl' feiten,
ja faum burdjführbar.

2)ie Orünbe, bie gur Verhütung ber (Smp=
fäugniS borliegen, fönuen feE)r mannigfaltige
fein. SBohl am häufigften finben mir mirtfd)aft=
lidje ©rmägungen: eS finb fd)on mehrere Stinber
ba, man fürchtet bei Vermehrung ihrer 3ahl
mit bem Verbienft nidjt auSgutommen, bie
hungrigen ÜJiäuler bürfen nicht bermel)rt mer=
ben. @S ift nicht mehr roie früher, mo bie größte
Sinbergahh befonberS auf bem Sanbe, als bie
grbfste §ilfe augefehen mürbe, mo bie ß'inber
mie bie Oelgmeige um ben $ifd) fahen. Auch
auf bem Sanbe ift heute bielfach baS Vrot
fnapp. Oann ift auch nicht mehr roie früher
baS Heine Slinb fchon gu allerlei ^»aubreiihung
gu gebrauchen; ber Staat nimmt mit feinem
Sdjulgroang bie Stinber für grohe £eile beS

ïageS auS bem ipaufe roeg.
S)arum gilt auch nicht mehr fo felbftberftänb=

lieh bie Sitte, burdj Sîiltgang bie grudjtbarleit
einer jungen îochter gu erproben, mie früher,
mo eS nidjt befonberS auffiel, roenn bie Sraut
fd)on fchmauger gur ïrauuug fchritt.

SBaS früher mehr eine Vebeututig für bie
ftäbtifchen SSer^ältniffe hatte, greift immer mehr

aud) auf bie länbliche über, ©reite Sdjidjten
unfereS Volles mollen nur nod) ein ober höd)=

ftenS groei Einher ergeugen.
Anbere (Srüube, bie genannt merben, finb

etma folgenbe: ©rftenS mal ber fogenannte
eugenifche. Auf @ruub bon gorfdjungett, bie
fid) mit ben Vioblemen ber ©rblichleit befaffen,
glauben manche @ele£)rte, eS müffen geroiffe
â)lenfd)en bon ber gortpfiatigung auSgefd)loffen
merben. Verbredjerifche Naturen, unheilbare
Alloholifer, OeifteStranfe füllen berhiubert mer»
ben fid) fortgupflangen, bamit fie nicht minber»
roertige Stachtommen gur SBelt bringen. 3u ber
^ürdjer 3nenanftalt Vurgbölgli finb geroiffe
SittlichleitSberbredjer, bie ihres ïriebeS nidjt
§err merben tonnten, mit ihrer ©inroilligung
fterilifiert roorben. S)aS hat bagu geführt, baff
neuerungSfüchtige Greife, befonberS in S)eutfd)=
lanb, bie gabel berbreitet haben: in ber Sdjmeig
merben äße 9Aenfd)en, bie borauSfichtlich min»
bermertige 9tachtommenfd)aft heiborbringen
mürben, auf amtliche Verfügung lpn ll)rer
^eugungSfähigteit beraubt. 2)afs in, gemiffen
gäüen biefe äWafntahme eine geroiffe Veredjti»
gung haben lantt, fei nicht beftritten; gerabe
jene Uugähmbaren tonnten nad) bem ©ingriff
in einigen gäüen auS ber Snenanftalt entlaffen
merben unb fich mieber in bürgerliche Verhalt»
niffe hineinfinben.

Aber bagu mad)en fich aud) fdjroere Vebenten
geltenb. ©rftenS geht ber äöunfd) gemiffer
eugenifher Slreife biet roeiter; fie moÜen nur
„bollroertige" DJienfchen gur Beugung gulaffen;
bie anbern foßen babou auSgefchloffen fein.
28er ift aber nun boßroertig? 2Bet foß barüber
entfheiben? 9Aan miß bie Veften beS VolfeS
unter ben ÜKännlein unb SBeiblein miteinanber
berehelid)en. ©ut! 28er finb aber bie Veften?
28er miß fie gu gegenfeitiger Steigung gmingen?
28er hat nicht fd)on beobachtet, bah bie gu»
neigung eines AboniS nicht einer VenuS, fon»
bern einer fleinen unfheinbaren grau geljört,
bah eine 3uno einen SRarfpaS liebt? Viele ber
©ugeniter finb felber Stuben» unb Vüd)er=
gelehrte, ^ol)lfarüftig unb mit einer golbenen
Vriße über einem blafjblonben büunen Vollbart!
28enn nun jemanb teime unb gerabe biefe Seute
bon ber geugung auSfchtiefjen maßte? gerner:
mie mancher £erfuleS mit ben fchönften |5ro=
Portionen, mit einem henli^eb Stopfe, ift in
Vetreff feines ©eifteS gu furg getommen. 2Bie

mancher geiftige gührer ber ßJienfdjen ift tüm»
merlidier ©eftalt unb bon fchroadjen SAuSteln
2BaS foß nun ba übermiegen in ber 28af)l?
2Bir hören, bah eia etngiger Vagant oom 18.
galjrhanbert eine 9tad)tommenfchaft bon meh=

reren Rimbert Vaganten anfguroeifen hat, bie
ber Aßgemeinheit ungeheure VerforgungStoften
aufgebürbet haben unb noch aufbürbeu. @ut!
Slber hat bie ©efeßfehaft benn berfud)t, biefe

guftänbe anberS, als burd) bürotratifche 9Aah»
nahmen gu beffern? 2Baren nicht biele bon
jenen Stadjtommen bei liebeboßerer gürforge
fähig gemefen, nüpche ©efeßfchaftSmitglieber
gu merben? AnberfeitS fehen mir oft auS fd)ein=
bar gang unfähiger ÜAitte ©eifteSheroen l)er=
bortommen. S)er Vater beS grofjen Veethoben
mar ein Printer, feirt Vruber mirb als ein
geigiger trodener ©elbmenfd) gefchilbert, unb
bod), melche Sd)ä|e beS ©emüteS unb beS

©eifteS mären ber 9Aenfd)ljeit berloren gegangen,
menn Subroig ban Veethoben nicht entftanben
märe

SBir fehen alfo, bah mit ber ©ugenit nicht
roeither ift. S)er ÜKenfch tann bie gutunft nicht
burchfehauen. Vei unferen heutigen Sîenntniffen
über Vererbung, bie ja äuherft intereffante
©rfenntniffe brachten, läht fich
anroenbung auf baS praEttfdje Seben beS 9Jten=

fd)en gieljen. Sn ber SEiergucht, mo bie ©flbogen»
freiheit auS bielen ©rünbeu eine biel roeitere
ift, mo inbibibueße Steigung taum eine 9toße
fpielt, mögen biefe S)inge Anroenbung finben;
fie merben unfere ©rtenntniS bermehren.

Aehnlich berhält eS fich m't ber grage ber
geugung burch tonftitutioneß tränte ©rgeuger.
foier ift ja bielleicht bie 9Jiöglid)Eeit gröher, auf
Erfahrung bauenb, geroiffe ÄranfljeitSträger
bon ber geugung auSgu}d)liehen, roeil hier nicht
nur bie Vererbung, fonbern roegen ber langen
Verbunbenljeit ber Stutter mit ber merbenben
grudjt auch ein bireîter Uebergang bon Neimen
möglich ift. Aber auch fßer uiuh man fid) bor
Uebertreibung hüten- Auch h'er tonnen mir
nicht in bie gutunft fdjauen ; mancher SîranEe,
ber als unheilbar galt, ift genefen. î)ann muh
aud) bor einer Ueberfdjöhnng ber törperlidjen
©efunbßeit geroarnt merben; mau hat förper»
lid) tränte Tienfctien gefehen, bie einen folchen
Üveichtum inneren SebenS auS ihrer ßrantpeit
fd)öpften unb bie einen fo berebelnben ©influh
auf iljre Umgebung unb roeitere Slreife aus»
ftral)lten, mie eS ©efunben feiten gegeben ift.
3d) bin ficher, bah gerabe 3hnen, meine ber»

ehrten Seferinnen, folche 9Jtenfd)en betannt finb.
2Beun eS aud) gelänge, nur fogenannte 9tor»

mal» ober ©belmenfchen gu güd)ten, fo märe
ber Orfolg roahrfiheinlich eine tötlidje Sang»
roeile auf ©rben, bie biefe @belmenfd)en auch
nicht aushalten tonnen.

£)odj menben mir uns jef)t gu ben greifbareren
©rünben, bie einer Vefdjräntung ber Aach»
tommenfehaft rufen, ben mebigtnifdjen. Sch meine
baruuter folche ©rünbe, bie bon ärgtlidjer Seite
geltenb gemacht merben müffen, menn ber Argt
annehmen muh, bah eine roeitere Schmanger»
fdjaft für eine grau nnbebingt fdjäblich fein
merbe. ®agtt gehören törperlidje unb geiftige
Seiben. ©S Eaun bortommen, bah bei grauen
mit ungeregelter ißfhche bie AuSfid)t auf eine
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Die Beschränkung der Minderzahl
m der Ehe.

(Nach einem Vortrage.)

Die Frage der Beschränkung der Kinderzahl
in der Ehe ist nicht einfach zu behandeln; neben
medizinischen und wirtschaftlichen Fragen langen
auch weltanschauliche hinein, und auch die Frage
der Bestrebungen der Höherzüchtung des
Menschengeschlechtes kommen in Frage. All dieses
läßt sich nicht objektiv behandeln, sondern es

hängt in hohem Maße von der Einstellung des

Einzelnen ab, wie er diese Gebiete beurteilt.
Im Alten Testamente finden wir die Frage

angeschnitten in der Geschichte von Onan dem
Sohne Judas. Mit dem Laster der Onanie,
das von ihm seinen Namen hat, hat die
Geschichte nichts zu tun. Onan verdroß es, daß
er Kinder erzeugen sollte, die nicht als seine,
sondern seines verstorbenen Bruder Ger
Nachkommen gelten sollten, darum übte er den
sogenannten unterbrochenen Beischlaf aus, um
seine Schwägerin Thamar nicht zu schwängern.

Dieser unterbrochene Beischlaf ist auch im
Laufe der Jahrhunderte wohl das häufigste
Mittel gewesen, um Schwängerung zu verhüten.
Denn der Geschlechtstrieb ist so mächtig, daß
viele ihn nicht unterdrücken können. Bei anderen,
die dies mit Aufbietung aller Kräfte tun, stellen
sich um so mehr Vorstellungen wohllüstiger Art
ein, die sich bis zu Halluzinationen steigern
können. So verstehen wir die Versuchungen des
hl. Antonius von Padua zum Beispiel. Beim
ehelichen Zusammenleben nun, ist wohl eine

völlige geschlechtliche Enthaltsamkeit sehr selten,
ja kaum durchführbar.

Die Gründe, die zur Verhütung der
Empfängnis vorliegen, können sehr mannigfaltige
sein. Wohl am häufigsten finden wir wirtschaftliche

Erwägungen: es sind schon mehrere Kinder
da, man fürchtet bei Vermehrung ihrer Zahl
mit dem Verdienst nicht auszukommen, die
hungrigen Mäuler dürfen nicht vermehrt werden.

Es ist nicht mehr wie früher, wo die größte
Kinderzahl, besonders auf dem Lande, als die
größte Hilfe angesehen wurde, wo die Kinder
wie die Oelzweige um den Tisch saßen. Auch
auf dem Lande ist heute vielfach das Brot
knapp. Dann ist auch nicht mehr wie früher
das kleine Kind schon zu allerlei Handreichung
zu gebrauchen; der Staat nimmt mit seinem
Schulzwang die Kinder für große Teile des
Tages aus dem Hause weg.

Darum gilt auch nicht mehr so selbstverständlich
die Sitte, durch Kiltgang die Fruchtbarkeit

einer jungen Tochter zu erproben, wie früher,
wo es nicht besonders ausfiel, wenn die Braut
schon schwanger zur Trauung schritt.

Was früher mehr eine Bedeutung für die
städtischen Verhältnisse hatte, greift immer mehr

auch auf die ländliche über. Breite Schichten
unseres Volkes »vollen nur noch ein oder höchstens

zwei Kinder erzeugen.
Andere Gründe, die genannt werden, sind

etwa folgende: Erstens mal der sogenannte
eugenische. Auf Grund von Forschungen, die
sich mit den Problemen der Erblichkeit befassen,
glauben manche Gelehrte, es müssen gewisse
Menschen von der Fortpflanzung ausgeschlossen
werden. Verbrecherische Naturen, unheilbare
Alkoholiker, Geisteskranke sollen verhindert werden

sich fortzupflanzen, damit sie nicht minderwertige

Nachkommen zur Welt bringen. In der
Zürcher Irrenanstalt Burghölzli sind gewisse
Sittlichkeitsverbrecher, die ihres Triebes nicht
Herr werden konnten, mit ihrer Einwilligung
sterilisiert worden. Das hat dazu geführt, daß
neuerungssüchtige Kreise, besonders in Deutschland,

die Fabel verbreitet haben: in der Schweiz
werden alle Menschen, die voraussichtlich
minderwertige Nachkommenschaft hervorbringen
würden, auf amtliche Verfügung hin ihrer
Zeugungsfähigkeit beraubt. Daß in gewissen
Fällen diese Maßnahme eine gewisse Berechtigung

haben kann, sei nicht bestritten; gerade
jene Unzähmbaren konnten nach dem Eingriff
in einigen Fällen aus der Irrenanstalt entlassen
werden und sich wieder in bürgerliche Verhältnisse

hineinfinden.
Aber dazu machen sich auch schwere Bedenken

geltend. Erstens geht der Wunsch gewisser
eugenischer Kreise viel weiter; sie wollen nur
„vollwertige" Menschen zur Zeugung zulassen;
die andern sollen davon ausgeschlossen sein.
Wer ist aber nun vollwertig? Wer soll darüber
entscheiden? Man will die Besten des Volkes
unter den Männlein und Weiblein miteinander
verehelichen. Gut! Wer sind aber die Besten?
Wer will sie zu gegenseitiger Neigung zwingen?
Wer hat nicht schon beobachtet, daß die
Zuneigung eines Adonis nicht einer Venus,
sondern einer kleinen unscheinbaren Frau gehört,
daß eine Juno einen Marsyas liebt? Viele der
Eugeniker sind selber Stuben- und
Büchergelehrte, hohlbrüstig und mit einer goldenen
Brille über einem blaßblonden dünnen Vvllbart!
Wenn nun jemand käme und gerade diese Leute
von der Zeugung ausschließen wollte? Ferner:
wie mancher Herkules mit den schönsten
Proportionen, mit einem herrlichen Kopfe, ist in
Betreff seines Geistes zu kurz gekommen. Wie
mancher geistige Führer der Menschen ist
kümmerlicher Gestalt und von schwachen Muskeln?
Was soll nun da überwiegen in der Wahl?
Wir hören, daß ein einziger Vagant vom 13.
Jahrhundert eine Nachkommenschaft von
mehreren Hundert Vaganten aufzuweisen hat, die
der Allgemeinheit ungeheure Versorgungskosten
aufgebürdet haben und noch aufbürden. Gut!
Aber hat die Gesellschaft denn versucht, diese

Zustände anders, als durch bürokratische
Maßnahmen zu bessern? Wären nicht viele von
jenen Nachkommen bei liebevollerer Fürsorge
sähig gewesen, nützliche Gesellschaftsmitglieder
zu werden? Anderseits sehen wir oft aus scheinbar

ganz unfähiger Mitte Geistesheroen
hervorkommen. Der Vater des großen Beethoven
war ein Trinker, sein Bruder wird als ein
geiziger trockener Geldmensch geschildert, und
doch, welche Schätze des Gemütes und des
Geistes wären der Menschheit verloren gegangen,
wenn Ludwig van Beethoven nicht entstanden
wäre

Wir sehen also, daß es mit der Eugenik nicht
weither ist. Der Mensch kann die Zukunft nicht
durchschauen. Bei unseren heutigen Kenntnissen
über Vererbung, die ja äußerst interessante
Erkenntnisse brachten, läßt sich noch keine

Nutzanwendung auf das praktische Leben des Menschen

ziehen. In der Tierzucht, wo die Ellbogenfreiheit

aus vielen Gründen eine viel weitere
ist, wo individuelle Neigung kaum eine Rolle
spielt, mögen diese Dinge Anwendung finden;
sie werden unsere Erkenntnis vermehren.

Aehnlich verhält es sich mit der Frage der
Zeugung durch konstitutionell kranke Erzeuger.
Hier ist ja vielleicht die Möglichkeit größer, auf
Erfahrung bauend, gewisse Krankheitsträger
von der Zeugung auszuschließen, weil hier nicht
nur die Vererbung, sondern wegen der langen
Verbundenheit der Mutter mit der werdenden
Frucht auch ein direkter Uebergang von Keimen
möglich ist. Aber auch hier muß man sich vor
Uebertreibung hüten. Auch hier können wir
nicht in die Zukunft schauen; mancher Kranke,
der als unheilbar galt, ist genesen. Dann muß
auch vor einer Ueberschätzung der körperlichen
Gesundheit gewarnt werden; man hat körperlich

kranke Menschen gesehen, die einen solchen
Reichtum inneren Lebens aus ihrer Krankheit
schöpften und die einen so veredelnden Einfluß
auf ihre Umgebung und weitere Kreise
ausstrahlten, wie es Gesunden selten gegeben ist.
Ich bin sicher, daß gerade Ihnen, meine
verehrten Leserinnen, solche Menschen bekannt sind.

Wenn es auch gelänge, nur sogenannte Normal-

oder Edelmenschen zu züchten, so wäre
der Erfolg wahrscheinlich eine tätliche Langweile

auf Erden, die diese Edelmenschen auch
nicht aushalten können.

Doch wenden wir uns jetzt zu den greifbareren
Gründen, die einer Beschränkung der
Nachkommenschaft rufen, den medizinischen. Ich meine
darunter solche Gründe, die von ärztlicher Seite
geltend gemacht werden müssen, wenn der Arzt
annehmen muß, daß eine weitere Schwangerschaft

für eine Frau unbedingt schädlich sein
werde. Dazu gehören körperliche und geistige
Leiden. Es kann vorkommen, daß bei Frauen
mit ungeregelter Psyche die Aussicht auf eine
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weitere ©cpwangerfhaft unb ©eburt fo fhltmm
Wirft, bafj allen ©rnfteS geiftige Umnacptung,
ebentuett fogar Setbftmorb, befürchtet werben
muf). ©S ift @act)e beS BerbenargteS, f»ier bie
©ntfcpeibung gu fällen. gebenfattS ift eS beffer,
in folcpen gäben atteS gu tun, um weitere
(SmpfängniS gu berpüten, batnit man nicht
fpäter gegwuugen ift, eine bocp eingetretene
Scpwangerfcpaft gu unterbrechen. Sinti) hier ift
bie Verhütung beffer als bie Teilung. dann
fommen förperlicpe Seiben, bie buret) eine

Scpwangerfhaft mit grofjer äöaEjrfdjeinlithEeit
berfcptiwmert werben würben. Stud) hier barf
getroft gur Verhütung gegriffen werben. ©S

wirb fid) pier bieten gälten um bie Saugern
tuberfulofe ^anbetn, bie nachweisbar fet)r oft
burch bie ©cpwangerfhaft ärger wirb. da ift
nun wopt jeber einig, bah ben fcpon beftepen»
ben Äinberit ihre forgenbe Btutter gu erhalten
wichtiger ift, ats weitere Kinber gu ergeugen
mit ber ©efapr, bie fButter gu üertieren.

SSielfath hanbett e§ fiep auch nur um geitweife
Verhütung einer ©cpwangerfhaft, um einer
buret) bie borangegangenen ©eburten ftarf her»

genommenen grau eine ©rpoluugSpaufe gu
bergönnen. Sitte biefe gälte werben wot)t bon
feiner Seite SBiberfprucp finben unb wir fönnen
furg barüber weggehen.

©in anbereS Kapitel ift bie Vorbeugung we=

gen engen Bedenê ber fDfutter. ©ine grau mit
engem Beden geringen ©rabeS wirb meift bie

grüfjte ©chtbierigfeit bei ber erften ©eburt
haben; ift einmal ber Söeg gebahnt, fo gehen
bie weiteren ©eburteu meiftenS giemtich glatt
bon ftatten. ©rft wenn biete ©eburten folgen,
wenn bie Kinber immer größer werben unb
härtere Köpfe befommen, wenn bie äßeiepteite
gefdjwäcpt finb, treten wieber ©efapren auf.

StuberS bei engen Beden höheren ©rabeS.
da finb bie ©efapren bei jeber ©eburt ba;
bietfad) half man fid) mit grüljgeburten, inbem
man baS Kinb gur SBett bracpte, bebor eê feine
botte Studreifung hatte unb gu grofj war. fpeute
wirb man in folgen gälten lieber gu ber ©cpnitt»
entbinbung greifen, bie infolge SluSbaud ber

Btctpoben biet bon ihrer ©efäprticpfeit bertoren
hat. dennocp fanit man nicht beliebig biete

Kaiferfcpuitte nacf)einanber machen, ba bie Barbe
in ber ©ebärmutterwanb fcptiehtih nicht mehr
genügen bürfte, um in einer weiteren Schwanger»
fepaft ftanbguhatten unb eine ©ebärmutterger»
reipung broht. da pat wan benn bie botte

Berechtigung, eine weitere geugung gu ber»

hüten, ©inen folgen galt hatte ich einft bei

einer dame, bie wegen engen BedenS bier
grüpgeburten burchgemacht patte. @ie hatte
ihre bier Btäbcpen gwar am Sehen erhalten
fönnen; aber jebeSmat waren bie erften Bfonate
eine $eit unenblicper Btüpe unb Sorgen ge»

wefen, bis fich Einher einigermaßen ge»

fräftigt hatten. Bei ber fünften Schwanger»
fepaft fchtug id) it)r bor, guguwarten unb fie
mit Kaiferfcpnitt gu entbinben, gugteid) aber
bie weitere ©mpfängnis burcp Unwegfammachen
ber ©iteiter gu berpüten. daê Befuttat war
ein fräftiger Knabe, ber erfte, ber ohne Schwierig»
feiten aufgugiet)en war, unb eine fteter Slngft
bor Schwangerschaft enthobene SOÎutter, bie mit
frifdjem Biute in bie ßnfunft btidte.

3n gewiffen gälten ift ber grauenargt ge»

gwungen, nach Beratung mit anbern gad)ärgten,
bei einer fchon Schwangeren bie Scpwangerfcpaft

gu unterbrechen, um Schaben an ©efunb»

heit unb Sehen ber gutter abguwenben. £>ier

wirb e§ fich weift um ©rünbe hanbetn, bie fo

fcpwerwiegenb finb, bah überhaupt weitere

Sdjwangerfdjaften bertjütet werben müffen. da
wirb man am heften burd) ©röffnung ber ®e»

bärmutter bon ber Baucppôpte ,auS
wegnehmen unb im gleichen ©ingriff bie ©teriti»
fation ausführen.

Dft fommen ißatientinneu gu unS, bie fZwanget
finb unb mit ber Begrünbung abortiert werben
wollen, ber Slrgt hätte bei ber testen fäjweren
©ntbinbung gefagt, bie grau bürfe nicht mehr

fchwanger werben. ©S täfst fich nid)t immer
fontrotîieren, ob biefe Slngaben auf SBaprpeit
beruhen; id) perföntich lehne fotcbeS Slnfiunen
immer ab. SBenn ber betreffenbe Slrgt mirflid)
biefer Stnfidjt war, fo hätte er Btittet gur Ber»
hütuug ber ©mpfängniS angeben fotten; ober
bann foil er jept auch fetber bie Verantwortung
ber Unterbrechung auf fich nehmen.

fpier möge auch ein tanbtäufiger Srrtum be=

rid)tigt werben, nämtich, was unter bem StuS»

bruef „fchwere ©eburt" gu berftetjen ift. SBenn

man näher naepforfept, wirb meift barunter
eine ©eburt berftanben, bie etwas länger ge»
bauert hat, als eS ber grau lieb war ober atS
es ihre Umgebung Wünfd)te, bie aber fonft
gang normal unb bon fetber üertief. da§ finb
nun aber nicht fchwere ©eburten im mebiginifepen
Sinne. dagu gehören fchon fcpwierige ©ingriffe
bon Seiten beS StrgteS (nicht etwa eine leichte
gange am BedenauSgang) ober Blutungen,
bie ber ©efaprgrenge napefommen ober fie über»
fhreiten ufW. (gortfe|ung folgt.)

üjelmitunemmein.

Zentraloorstand.
Sßir freuen unS, ben Btitgtiebern mitgu»

teilen, bah grau drommter in ©otothuru baS

40jährige BerufSjubitäum in guter ©efunbheit
feiern îonnte. die pergtiepften ©tücfSwünfhe
entbieten wir ber Kollegin unb wir poffen,
bah fie fih n°d) biete 3apre guter ©efunbheit
erfreuen barf. |)ergticp banfen möchten wir
grau 2)rommter noh für baS gubitäumSgetb,
gr. 40. —, baS bie Soltegin ber Jîranfenfaffe
fdjenfte.

gm weitern fönnen wir ben SJtitgtiebern mit»
teilen, bah wir bon einer ungenannten ©penberin
gr. 100. — in bie UnterftütptngSfaffe erhatten
haben. Stüh baS möhten wir hergtid) berbanfen
unb geben gugteidj ber Hoffnung SluSbrucf,
fotd) ebleS ®enfen möge §tad)ahmung finben.

DtochmatS teilen wir alten Kolleginnen mit,
bah bie beiben Bûcfjer „Storhen'taute" unb
„BtäbetS au§ ber gabengaffe" nur berfanbt
werben, wenn wir guerft ben Betrag erhatten.
3n gufunft wanbern Karten, Wethe mit ber
Beftetlung anfommen: Bitte per Stachnatjme,
in ben ißapierforb. gu was haben wir benn
motjl bie geitung; wir bitten bod), bie äRit»
teitungen beS gentratborftanbeS gu tefen.

Se|teS Satjr Würbe bedangt, bah bie Kaffiererin
jeber Seftion eine betaittiertc ffted)nung gu»
feuben foCte. Von bieten ©eftionen ift unS bie

richtige Stbreffe nidjt befannt. ©aher erfudjen
wir atte ©eftionSborftänbe, bie betr. ißräfi»
bentinnen möhten unS bis unb mit bem
15. SRärg ihre genaue Stbreffe einfenben. Söer
bie Stbreffe niht eiufeubet, ert)ätt feine 9îeh=
nung gugeftettt. SSir bitten fehr, hiebon Sîotig
gu nehmen.

§eute fhon fönnen wir ben SJtitgtiebern
mitteilen, bah bie delegierten» unb ©enerat»
berfammtung in Biet am 29. unb 30. Suni
ftattfinbet. SBir bitten alfo, biefe beiben dage
gu referbieren.

SJtit fottegiaten ©rühen!
gür ben gentratborftanb,

die ißräfibentin: die ©efretärin:
30t. SJiarti. sf3. ©ünther.

SBoîjlen, Selepbon 68. S3*U09, Slelepbon 312.

Krankenkasse.
Kranfgemetbete SJtitgtieber:

SOÎtIe. fOïatjer, ©enèbe, g. g. Villars sur Ollon
SJÎme. ©aptmuj, SOturift (greiburg)
Sltme. ißrogin, greiburg
grau dhalmann, Btaffepen (greiburg)
grau ißuhi, ©t. Stntönien (©raubünben)

grau Stucfi, Slufhofen (St. ©alten)
grau SSalbbogel, ^»erbtingen (Sdjaffhaufen)
grau Kt)burg--grei, dbcr'Sntfetben (Stargau)
grt. Sßeber, Küt)mooS ©hönentannen (Bern)
grau ©eng, Unterägeri (gug)
grau ißribit, gürid)
grt. gurrer, ÜtapperSwit (St. ©alten)
OJttte. Braittarb, Saufanne (SBaabt)
grau ©gti, KüSnad)t (gürih)
grau Sorap, SBatteuSburg (©raubünben)
grt. Stöetti, Stetten (©haffhaufen)
OJtme. @igon»Bourquin, OJtoutier (Bern)
grt. gültiger, SOiünfingen (Bern)
grt. (Itter, Stffettrangen (dhurgau)
grau SBatbboget, ©tetteu (©haffhaufen)
grau ©ommerer, gürih
grau Jpaitri, ©mbrah (gürih)
grau ©toor, Birr (Stargau)
fÖtine. ©tetg, örbe (SBaabt)
grau 2Bieberfet)r, dietifou (gürih)
grau ©tter, BuSnang (dhurgau)
grau ÜOteurt), Beinah (Stargau)
grau SBirth, SOteriShaufen (©haffhaufen)
grau Seuenberger, Baben (Stargau)
grau gturp, SOtahenborf (Sotothuru)
grau Soft) Seuttjart, Schlieren (gürih)
grau Bohrer, Bturi (Bern)
grau Kühen, Stuben (Bern)
grt. K. Slebifdjer, ©äjwargenburg (Bern)
grau Säger, güifwc (©raubünben)
grau Socper, ttttwit (dpurgau)
Btme. §ännh, Saufanne
grau ©pSter, Bürgten (Uri)
grau ©djreiber, Dftringen (Stargau)
grau Btütter, Betp (Bern)
grau ©ürber, ©fhenbad) (Sujern)
grau Büegger, Botprift (Slargau)
grau gottinger, Bümtang (güriep)
grau guber, Bätterfinben (Bern)
grt. Boprer, Slthenftüp (Bern)
gtau Böpten, Bafel
grt. ©ggenberger, ©rabs (St. ©alten)
grau Kipling, ^ägenborf (Sotopurn).
grau OBürp, ©hinjnah (Slargau).
grau Böget, St. ©alten.
grau Kaufmann, £)ber--Buhfiten (Sototpurn).
grau SBürfd), ©mmetten (Bibwatben).
grt. Brad, Bern.
30tme. Bodje, Vernier (®enf).
grau ©tuber, Keftenpolg (©ototpurn).
grau Vottenweiber, gtüten (Uri).
grt. ©cpmib, Kaiferaugft (Stargau).
grt. §ofmantt, SBorb (Bern).
grau Kräucpi, BciriSwit (Bern).
grau ©aner, SöpUStarrEircp (©ototpurn).
grau SSeber, Bafel.
grau ÜBartin, Bremgarten (Slargau).
grau Knöpfet, fpunbwit (Stppengetl).

Sin gemetbete SBödjnerin:
grau Batjer, Sttbeneubab (©raubünben)

die Kranfettfaffefommiffion in SSintcrtpur :

grau Slderet, ißräfibentin.
grt. ©mmaKirhpofer, Kaffiererin.
grau Bofa SBanj, Slftuarin.

^obc$an3cigcn.
hiermit geBen lt>ir Kenntnis bom Çnnfcïjtebe

unferer Kofieginnen

Çrau ^iicn3li
in ©tcüBorn (ïpurgetu)

bcrftorBen am 29. Qan., im Sttter bon 72 Qapren,
unb

tHlmc. ^uffrat)
in SSuffteng»Ie«epâteau.

berftorBen am 27. Qan., im Stlter bon 48 Qapren.
93eibe ftarBen narip turner Krantpeit unb Beibe

tbaren ©rünberinnen iprer ©ettion.
©ie mögen im ^rieben rupen. SBir Bitten,

ben tieBen SBerftorBenen ein getreueö 8tnbenten
gu Betoapren.

Sie Krattfcufaifcfcimiitiifiint in döintertpur.
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weitere Schwangerschaft und Geburt so schlimm
wirkt, daß allen Ernstes geistige Umnachtung,
eventuell sogar Selbstmord, befürchtet werden
muß. Es ist Sache des Nervenarztes, hier die
Entscheidung zu fällen. Jedenfalls ist es besser,

in solchen Fällen alles zu tun, um weitere
Empfängnis zu verhüten, damit man nicht
später gezwungen ist, eine doch eingetretene
Schwangerschaft zu unterbrechen. Auch hier ist
die Verhütung besser als die Heilung. Dann
kommen körperliche Leiden, die durch eine

Schwangerschaft mit großer Wahrscheinlichkeit
verschlimmert werden würden. Auch hier darf
getrost zur Verhütung gegriffen werden. Es
wird sich hier in vielen Fällen um die
Lungentuberkulose handeln, die nachweisbar sehr oft
durch die Schwangerschaft ärger wird. Da ist
nun wohl jeder einig, daß den schon bestehenden

Kindern ihre sorgende Mutter zu erhalten
wichtiger ist, als weitere Kinder zu erzeugen
mit der Gefahr, die Mutter zu verlieren.

Vielfach handelt es sich auch nur um zeitweise
Verhütung einer Schwangerschaft, um einer
durch die vorangegangenen Geburten stark
hergenommenen Frau eine Erholungspause zu
vergönnen. Alle diese Fälle werden wohl von
keiner Seite Widerspruch finden und wir können
kurz darüber weggehen.

Ein anderes Kapitel ist die Vorbeugung
wegen engen Beckens der Mutter. Eine Frau mit
engem Becken geringen Grades wird meist die

größte Schwierigkeit bei der ersten Geburt
haben; ist einmal der Weg gebahnt, so gehen
die weitereu Geburten meistens ziemlich glatt
von statten. Erst wenn viele Geburten folgen,
wenn die Kinder immer größer werden und
härtere Köpfe bekommen, wenn die Weichteile
geschwächt sind, treten wieder Gefahren auf.

Anders bei engen Becken höheren Grades.
Da sind die Gefahren bei jeder Geburt da;
vielfach half man sich mit Frühgeburten, indem
man das Kind zur Welt brachte, bevor es seine
volle Ausreifung hatte und zu groß war. Heute
wird man in solchen Fällen lieber zu der
Schnittentbindung greifen, die infolge Ausbaus der

Methoden viel von ihrer Gefährlichkeit verloren
hat. Dennoch kann man nicht beliebig viele
Kaiserschnitte nacheinander machen, da die Narbe
in der Gebärmutterwand schließlich nicht mehr
genügen dürfte, um in einer weiteren Schwangerschaft

standzuhalten und eine Gebärmutterzerreißung

droht. Da hat mau denn die volle
Berechtigung, eine weitere Zeugung zu
verhüten. Einen solchen Fall hatte ich einst bei

einer Dame, die wegen engen Beckens vier
Frühgeburten durchgemacht hatte. Sie hatte
ihre vier Mädchen zwar am Leben erhalten
können; aber jedesmal waren die ersten Monate
eine Zeit unendlicher Mühe und Sorgen
gewesen, bis sich die Kinder einigermaßen
gekräftigt hatten. Bei der fünften Schwangerschaft

schlug ich ihr vor, zuzuwarten und sie

mit Kaiserschnitt zu entbinden, zugleich aber
die weitere Empfängnis durch Unwegsammachen
der Eileiter zu verhüten. Das Resultat war
ein kräftiger Knabe, der erste, der ohne Schwierigkeiten

aufzuziehen war, und eine steter Angst
vor Schwangerschaft enthobene Mutter, die mit
frischem Mute in die Zukunft blickte.

In gewissen Fällen ist der Frauenarzt
gezwungen, nach Beratung mit andern Fachärzten,
bei einer schon Schwangeren die Schwangerschaft

zu unterbrechen, um Schaden an Gesundheit

und Leben der Mutter abzuwenden. Hier
wird es sich meist um Gründe handeln, die so

schwerwiegend sind, daß überhaupt weitere

Schwangerschaften verhütet werden müssen. Da
wird man am besten durch Eröffnung der
Gebärmutter von der Bauchhöhle aus das Ei
wegnehmen und im gleichen Eingriff die Sterilisation

ausführen.
Ost kommen Patientinnen zu uns, die schwanger

sind und mit der Begründung abortiert werden
wollen, der Arzt hätte bei der letzten schweren

Entbindung gesagt, die Frau dürfe nicht mehr

schwanger werden. Es läßt sich nicht immer
kontrollieren, ob diese Angaben auf Wahrheit
beruhen; ich persönlich lehne solches Ansinnen
immer ab. Wenn der betreffende Arzt wirklich
dieser Ansicht war, so hätte er Mittel zur
Verhütung der Empfängnis angeben sollen; oder
dann soll er jetzt auch selber die Verantwortung
der Unterbrechung auf sich nehmen.

Hier möge auch ein landläufiger Irrtum
berichtigt werden, nämlich, was unter dem
Ausdruck „schwere Geburt" zu verstehen ist. Wenn
man näher nachforscht, wird meist darunter
eine Geburt verstanden, die etwas länger
gedauert hat, als es der Frau lieb war oder als
es ihre Umgebung wünschte, die aber sonst

ganz normal und von selber verlief. Das sind
nun aber nicht schwere Geburten im medizinischen
Sinne. Dazu gehören schon schwierige Eingriffe
von Seiten des Arztes (nicht etwa eine leichte
Zange am Beckenausgang) oder Blutungen,
die der Gefahrgrenze nahekommen oder sie
überschreiten usw. «Fortsetzung folgt.)

Ichwey. Hcbammemierein.

lentralvorstana.
Wir freuen uns, den Mitgliedern mitzuteilen,

daß Frau Drommler in Solothurn das
40jährige Berufsjubiläum in guter Gesundheit
feiern konnte. Die herzlichsten Glückswünsche
entbieten wir der Kollegin und wir hoffen,
daß sie sich noch viele Jahre guter Gesundheit
erfreuen darf. Herzlich danken möchten wir
Frau Drommler noch für das Jubiläumsgeld,
Fr. 40. —, das die Kollegin der Krankenkasse
schenkte.

Im weitern können wir den Mitgliedern
mitteilen, daß wir von einer ungenannten Spenderin
Fr. 100. — in die Unterstützungskasse erhalten
haben. Auch das möchten wir herzlich verdanken
und geben zugleich der Hoffnung Ausdruck,
solch edles Denken möge Nachahmung finden.

Nochmals teilen wir allen Kolleginnen mit,
daß die beiden Bücher „Storchentante" und
„Mädels aus der Fadengasse" nur versandt
werden, wenn wir zuerst den Betrag erhalten.
In Zukunft wandern Karten, welche mit der
Bestellung ankommen: Bitte per Nachnahme,
in den Papierkorb. Zu was haben wir denn
wohl die Zeitung; wir bitten doch, die
Mitteilungen des Zentralvorstandes zu lesen.

Letztes Jahr wurde verlangt, daß die Kassiererin
jeder Sektion eine detaillierte Rechnung
zusenden solle. Von vielen Sektionen ist uns die

richtige Adresse nicht bekannt. Daher ersuchen
wir alle Sektionsvorstände, die betr.
Präsidentinnen möchten uns bis und mit dem
15. März ihre genaue Adresse einsenden. Wer
die Adresse nicht einsendet, erhält keine Rechnung

zugestellt. Wir bitten sehr, hievon Notiz
zu nehmen.

Heute schon können wir den Mitgliedern
mitteilen, daß die Delegierten- und
Generalversammlung in Biel am 29. und 30. Juni
stattfindet. Wir bitten also, diese beiden Tage
zu reservieren.

Mit kollegialen Grüßen!
Für den Zentralvorstand,

Die Präsidentin: Die Sekretärin:
M. Marti. P. Günther.

Wahlen, Telephon 68. Brugg, Telephon 312.

Krankenkasse.
Krankgemeldete Mitglieder:

Mlle. Mayer, Genève, z. Z. ViUais sur OUou
Mme. Gaynaux, Murist (Freiburg)
Mme. Progin, Freiburg
Frau Thalmann, Plaffeyen (Freiburg)
Frau Putzi, St. Antönien (Graubünden)

Frau Stucki, Aufhofen (St. Gallen)
Frau Waldvogel, Herblingen (Schaffhausen)
Frau Kyburz-Frei, Ober-Entfelden (Aargau)
Frl. Weber, Kühmoos-Schönentannen (Bern)
Frau Senz, Unterägeri (Zug)
Frau Pribil, Zürich
Frl. Furrer, Rapperswil (St. Gallen)
Mlle. Braillard, Lausanne (Waadt)
Frau Egli, Küsnacht (Zürich)
Frau Coray, Waltensburg (Graubünden)
Frl. Welti, Stetten (Schaffhausen)
Mme. Gigon-Bourquin, Montier (Bern)
Frl. Hulliger, Münsingcn (Bern)
Frl. Etter, Welträngen (Thurgau)
Frau Waldvogel, Stetteu (Schasfhausen)
Frau Sommerer, Zürich
Frau Hauri, Einbrach (Zürich)
Frau Gloor, Birr (Aargau)
Mine. Stelz, Orbe (Waadt)
Frau Wiederkehr, Dietikou (Zürich)
Frau Etter, Busnang (Thurgau)
Frau Meury, Reinach (Aargau)
Frau Wirth, Merishausen (Schaffhausen)
Frau Leuenberger, Baden (Aargau)
Frau Flury, Matzendorf (Solothurn)
Frau Josy Leuthart, Schlieren (Zürich)
Frau Rohrer, Muri (Bern)
Frau Kuchen, Studen (Bern)
Frl. K. Aebischer, Schwarzenburg (Bern)
Frau Jäger, Fllisur (Graubündeu)
Frau Locher, Uttwil (Thurgau)
Mme. Hänuy, Lausanne
Frau Gysler, Bürglen (Uri)
Frau Schreiber, Oftringen (Aargau)
Frau Müller, Belp (Bern)
Frau Gürber, Eschenbach (Luzern)
Frau Rüegger, Rothrist (Aargau)
Frau Zollinger, Rümlang (Zürich)
Frau Zuber, Bätterkinden (Bern)
Frl. Rohrer, Alchenflüh (Bern)
Fiau Böhlen, Basel
Frl. Eggenberger, Grabs (St. Gallen)
Frau Kipling, Hägendorf (Solohurn).
Frau Müry, Schinznach (Aargau).
Frau Vogel, St. Gallen.
Frau Kaufmann, Ober-Buchsiten (Solothurn).
Frau Würsch, Emmetten (Nidwalden).
Frl. Brack, Bern.
Mme. Roche, Vernier (Genf).
Frau Studer, Kestenholz (Solothurn).
Frau Vollenweider, Flülen (Uri).
Frl. Schmid, Kaiseraugst (Aargau).
Frl. Hofmann, Worb (Bern).
Frau Kräuchi, Bäriswil (Bern).
Frau Saner, Wyl-Starrkirch (Solothurn).
Frau Weber, Basel.
Frau Martin, Bremgarten (Aargau).
Frau Knöpfet, Hundivil (Appenzell).

Angemeldete Wöchnerin:
Frau Balzer, Alveneubad (Graubünden)

Die Krankenkassekommission in Winterthur:
Frau Ackeret, Präsidentin.
Frl. Emma Kirchhofer, Kassiererin.
Frau Rosa Mauz, Aktuarin.

Todesanzeigen.
Hiermit geben wir Kenntnis vom Hinschiede

unserer Kolleginnen

Frau iKüenzl!
in Stcckborn (Thurgau)

verstorben am 23. Jan., im Alter von 72 Jahren,
und

Mme. Vuffray
in Vufflens-le-Chäteau.

verstorben am 27. Jan., im Alter von 48 Jahren.
Beide starben nach kurzer Krankheit und beide

waren Gründerinnen ihrer Sektion.
Sie mögen im Frieden ruhen. Wir bitten,

den lieben Verstorbenen ein getreues Andenken
zu bewahren.

Die Krankenkassckömmission in Wintertliur.
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